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BANKSCHALTER

Das neue Ehe-
und Erbrecht —

was tun? (1

«Gw/e« Lag, //err ÄT//er.»

«Grüss Gott, Frau Huber. Was kann ich für Sie
tun?»

«Letzten //er/;,vt /zähen wzr Ja« neue L/ze- «nJ Lrh-
rec/zt angenommen. FFL/.s ist jetzt azzJer« gewor-
Jen?»

«Vorläufig gar nichts. Das neue Recht tritt erst
am 1. Januar 1988 in Kraft. Bis dahin gilt das alte
Recht uneingeschränkt weiter. Nachher wird es

aber recht weitgehende Änderungen geben. Da-
bei ist es wichtig, welchen Güterstand Sie ge-
wählt haben.»

«For 52 ,/a/zren /zähen wzr au» Lz'ehe ge/zez'ratet.
Än» Ge/J /zähen wzr Jahez nzc/zt geJac/zt.»

«In diesem Fall gilt für Sie der sogenannte «or-
dentliche» Güterstand der Güterverbindung. Im
neuen Recht wird es die Errungenschaftsbeteiii-
gung sein. Ein wesentlicher Unterschied liegt
darin, dass heute der Ehemann das eheliche Ver-
mögen verwaltet, während im neuen Recht jeder
Ehepartner seinen Teil selber verwalten wird.
Das gilt auch für die Errungenschaften von
Mann und Frau, die vor dem Inkrafttreten des

neuen Rechts eingetreten sind. Praktisch wird
sich in den meisten Ehen nach dem 1. Januar
1988 kaum etwas ändern. Die Neuerung tritt
aber bei Auflösung der Ehe durch Tod oder
Scheidung ans Tageslicht. Nach dem bisherigen
Recht partizipiert die Frau bzw. ihre Nachkom-
men mit Vi an der gemeinsamen Errungenschaft
und der Mann oder seine Erben mit %. Im neuen
Recht erhält bei Auflösung der Ehe jeder Ehe-

partner (oder seine Erben) die Hälfte der Errun-
genschaft des andern Ehepartners.
Anders wäre es, wenn Sie die Gütergemeinschaft
oder die Gütertrennung gewählt hätten. Dann
würde für Sie die bisherige Regelung im wesent-
liehen weiterbestehen.
Auch im neuen Recht können Sie individuelle
Abmachungen treffen, die aber nach wie vor an
gewisse Formvorschriften gebunden sind, um
nach aussen Gültigkeit zu erlangen.»

Z)r. £. G'wa/Zer, S/G4

Der 2. Teil folgt in der Aprilnummer

Kummer mit
Leber und Galle?
Die Frischkräutertropfen Lebriton sind ausge-
zeichnet wirksam gegen Leber-Galle-Störun-
gen, Druck- und Völlegefühl, Blähungen,
Brechreiz, Koliken, Fettunverträglichkeit,
Verdauungsstörungen.

Lebriton-Tropfen normalisieren den Leber-
Galle-Fluss bei ungenügender Gallenabson-
derung, bei Funktionsstörungen in der Leber,
der Gallenblase und den Gallengängen.
Die Lebriton-Tropfen sind zudem angenehm
im Geschmack. Verlangen Sie Lebriton in den
Apotheken und Drogerien.

Lebriton-Tropfen
Dr. Hähle'ssandfreie Heilerde
ist ohne Veränderung ihrer natürlichen Zusammen-
setzung in äusserst feiner Verteilung aufgeschlos-
sen. Dr. Flähle's sandfreie Ffeilerde wird als zuver-
lässig wirksames Mittel empfohlen bei:
innerlich: Verdauungsstörungen
äusserlich: bei chronisch entzündlichen Gelenk-,

Muskel- und Nervenaffektionen.
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

5mal täglich
ein gutes Wort im

Evangeliums-
Rundfunk
Vorträge
Interviews

Hörspiele
Musik

Von Autoren aus Kirchen
und Freikirchen

Mittelwelle:
5.45 und 21.30 Uhr
204,5 m/1467 kHz

Gratisprogramm beim
Evangeliums-Rundfunk
Postfach,
CH-8704 Herrliberg
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